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„Die Erbschaftsteuer dient auch dem Zwecke, die Ansamm-
lung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhin-
dern.“ Hört sich an wie Karl Marx oder Thomas Piketty, steht 
aber so in Artikel 123, Absatz 3, Satz 1 der Verfassung des 
Freistaates Bayern.

Das ist bemerkenswert, bemüht sich doch die bayerische 
Landesregierung seit Jahren nach Kräften, die Erbschaft-
steuer als letzte verbliebene Steuer auf hohe Vermögen zu 
demontieren. Bei der Reform 2008 drohten die maßgeb-
lichen CSU-Granden mit einer Abschaffung der Erbschaft-
steuer und setzten großzügige Privilegien für Familien-
heime und Unternehmensübertragungen durch. Seitdem 
werden Riesenvermögen gering bis gar nicht  belastet, 
während Normalbürger auf größere Immobilien- und 
Finanz vermögen schnell spürbare Erbschaftsteuer bezahlen, 
vor allem, wenn sie von entfernteren Verwandten oder 
Freunden stammen. Belastet werden die „Sandwichbürger“ 
der oberen Mittelschicht und der unteren Oberschicht, 
also durchaus wohl habend, aber nicht wirklich reich an 
Geld, Macht und Einfluss, und daher gut vom Fiskus 
zu schröpfen.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber auf-
gefordert, bis Mitte 2016 die Vergünstigungen bei der 
Übertragung großer Unternehmensvermögen neu zu regeln. 
Dabei unterstützen die CSU-Politiker tatkräftig die Wirt-
schaftsverbände in ihrem zähen Abwehrkampf gegen die 
Einschränkung der Steuerprivilegien. Nachdem sich in der 
Großen Koalition ein mühevoller Kompromiss abzeichne-
te, intervenierte die CSU-Spitze im Februar und verlangte 
 weitere Erleichterungen wie die Ausweitung von Bewer-
tungsabschlägen und Investitionsklauseln oder die Nicht-
einbeziehung von Privatvermögen.

Sind schon die vorliegenden Kompromisslinien bedenklich, 
da sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts recht 

weit dehnen, so würden die neuen Forderungen der CSU mit 
großer Wahrscheinlichkeit in Karlsruhe scheitern.

Bricht die bayerische Staatsregierung die Verfassung des 
Freistaates? Nun ist Papier bekanntermaßen geduldig. 
Außerdem können Realpolitiker und Beamte nicht ständig 
mit der Verfassung unter dem Arm herumlaufen, um einen 
früheren Bundesinnenminister aus Bayern zu zitieren. Vor 
allem muss man sehen: CSU und bayerische Staatsregierung 
verfolgen mit der systematischen Demontage der Erbschaft-
steuer ureigene bayerische Interessen. Wenn ein Teil der 
Steuermehreinnahmen über den Finanzausgleich an die 
ärmeren Bundesländer abfließt, ist es ziemlich unattraktiv, 
den eigenen Wohlhabenden und Eliten unpopuläre Erb-
schaftsteuern abzuknöpfen.

„Wir lassen das Geld im Lande“ wurde bereits vor Jahr-
zehnten der Ministerpräsident eines anderen süddeutschen 
 Bundeslandes zitiert. Sein enorm populärer heutiger Nachfol-
ger agiert im Prinzip ähnlich bei der Erbschaftsteuerreform. 
Nun ist es ja erfreulich zu sehen, dass Landespolitiker tat-
sächlich primär Landesinteressen vertreten, unabhängig von 
ihrer politischen Couleur. Aber die Umverteilung zwischen 
armen und reichen Bürgern und Regionen kommt dabei 
unter die Räder. Und das in Zeiten, in denen nur noch die 
Reichen reicher werden, die Unter- und Mittelschichten seit 
15 Jahren kaum noch Einkommenszuwächse erzielen und die 
Vermögensverteilung in Deutschland extrem ungleich ist.

Fazit: Kleinstaaterei und Kirchturmpolitik funktionieren nicht 
bei Umverteilung zwischen Bürgern und Regionen. Die gehört 
auf die nationale Ebene und auch international koordiniert, 
siehe Steuergestaltungen und Steuerflucht. Ebenso müsste 
die Finanzverwaltung dringend auf Bundesebene organi-
siert werden. Denn dass man mit laschen Steuerprüfungen 
Standortpolitik betreiben kann, ist in Bayern auch schon seit 
Jahrzehnten bekannt.
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